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§ 15 K-LSG 2002
 K-LSG 2002 - Kärntner Landessymbolegesetz (K-LSG 2002)

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

§ 15

Verfall

 

(1) Bewegliche Gegenstände, die der Täter zur Begehung der mit Strafe bedrohten Handlung verwendet hat, die von

ihm dazu bestimmt worden waren, bei Begehung dieser Handlung verwendet zu werden oder die durch diese

Handlung hervorgebracht worden sind, können von der Bezirksverwaltungsbehörde für verfallen erklärt werden.

 

(2) Bei unbefugter Führung des Kärntner Landeswappens oder bei unwürdiger oder das Ansehen des Landes

herabwürdigender Verwendung des Kärntner Landeswappens können bewegliche Gegenstände für verfallen erklärt

werden, die das Kärntner Landeswappen aufweisen oder zur Herstellung des Kärntner Landeswappens bestimmt

waren, wenn dies nach der besonderen Beschaffenheit der Gegenstände geboten erscheint.

 

(3) Lässt sich der gesetzmäßige Zustand durch Entfernung des Wappens oder sonst durch Änderung des Gegenstandes

herstellen, tritt an die Stelle des Verfalls eine entsprechende Anordnung.
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